
Markt Winklarn 
Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach

10 - 0241 

Erlass einer Gebührensatzung über die Benutzung des Ostflügels des „Tham-
mer Hauses“ 

Bekanntmachung
Der Markt Winklarn hat eine Gebührensatzung über die Benutzung des Ostflügels des 
„Thammer Hauses“ in Marktplatz 5, 92559 Winklarn erlassen. Die Satzung tritt am 01. 
Juni 2020 in Kraft.  

Die Satzung liegt in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach, 
Bezirksamtstraße 5, 92526 Oberviechtach während der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsichtnahme auf. 

Oberviechtach, den 26. Mai 2020 
Markt Winklarn

gez.
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